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Grundformen.
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dafs beftimmte Regeln überhaupt nicht gegeben werden können, fondern von

Fall zu Fall entfchieden werden muß. '

Beim eingebauten Haufe wird zunächf’c die Breite desfelben beftimmen, ob der

Hof in der Mitte oder an einer Seite liegen muß, oder ob zwei Höfe, an die Nach-

bargrundi‘cücke angrenzend, felbf’tändig oder mit den Nachbarhöfen je zu einem

Ganzen vereinigt, vorteilhaft find, während die Tiefe eines Grundflückes die Zahl
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Von einer herrfchaftlichen Miethausgruppe zu Paris“).

Arch.: Dainz/z'lle.

der hintereinander liegenden Höfe beftimmen wird. Beim freiitehenden Haufe werden "

Länge und Breite zugleich beftimmend fein.

Auch die Grundformen der Höfe können außerordentlich verfchieden fein. Sie

können entweder als gefehloffene, regelmäßige geometrifche Gebilde auftreten oder

freiefte, völlig unregelmäßige, nur von der Notwendigkeit gegebene Grundformen

annehmen.

Architektonifch wertvollen Höfen wird man meift eine regelmäßige Geflalt

geben, fei es als Rechteck, regelmäßiges Vielecl; oder Teil eines folchen, als Kreis

oder Ellipfe, oder fei es eine zufammengefetzte Geftalt, bei der axiale Anordnung

“) Nach: A7m’rz'c'an archi'tecl', 15‚‘Nov. 1890.


